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Die DEGES plant im Auftrag der Freien Hansestadt Bremen den Ersatzneubau des 
Bauwerks 443, im Zuge der B75 mit einer Anpassung der Verkehrsanlagen an den 
neuen Brückenquerschnitt. Hierfür wurde eine Abschätzung der Schadstoffimmissio-
nen nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualität an Straßen ohne oder mit lo-
ckerer Randbebauung (RLuS 2012) erstellt (LAIRM CONSULT GmbH, 10.10.2018). 
Gegenüber der vorliegenden Untersuchung liegen neue Verkehrszahlen für den Prog-
nosehorizont 2030 vor (DEGES, erhalten am 04.01.2019).  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass für alle maßgeblichen Schadstoffkomponen-
ten die geltenden Grenzwerte zum Schutz des Menschen (EU-Richtlinien, 39. BIm-
SchV, TA Luft) an der schutzbedürftigen Bebauung eingehalten werden. Den Ergeb-
nissen entsprechend ist der Schutz der an das Straßenbauprojekt angrenzenden Nut-
zungen vor Luftschadstoffbelastungen sichergestellt. 
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